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ANHANG 

zu dem 

Vorschlag für einen Beschluss des Rates 

über die Unterzeichnung im Namen der Europäischen Union und die vorläufige 
Anwendung eines Abkommens zwischen der Europäischen Union und dem Königreich 

Norwegen über den gegenseitigen Zugang zu Fischfang im Skagerrak 

ABKOMMEN 

ZWISCHEN DER EUROPÄISCHEN UNION UND DEM KÖNIGREICH NORWEGEN 
ÜBER DEN GEGENSEITIGEN ZUGANG ZUM FISCHFANG IM SKAGERRAK 

 FÜR SCHIFFE UNTER DER FLAGGE DÄNEMARKS, NORWEGENS UND 
SCHWEDENS 

Die Europäische Union und das Königreich Norwegen, nachstehend „die Vertragsparteien“ 
genannt, 

UNTER HINWEIS auf die Bestimmungen des Seerechtsübereinkommens der Vereinten 
Nationen vom 10. Dezember 1982, nachstehend „das Übereinkommen“ genannt, 

UNTER VERWEIS auf das Fischereiabkommen zwischen der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft und dem Königreich Norwegen vom 27. Februar 1980, nachstehend 
„das Abkommen von 1980“ genannt, 

IN ANBETRACHT des Ablaufs des Abkommens vom 19. Dezember 1966 zwischen 
Dänemark, Norwegen und Schweden über den gegenseitigen Zugang zum Fischfang im 
Skagerrak und Kattegat am 7. August 2012, 

EINGEDENK des traditionellen Fischfangs Dänemarks, Norwegens und Schwedens im 
Skagerrak,  

IN DEM WUNSCH, den gegenseitigen Zugang für Schiffe unter der Flagge Dänemarks, 
Norwegens und Schwedens für den Fischfang in Gebieten des Skagerrak aufrecht zu erhalten, 
die jenseits der vier Seemeilen ab den jeweiligen Basislinien der anderen genannten Staaten 
innerhalb der Fischereigerichtsbarkeit ihrer Hoheitsgewässer und der angrenzenden Gebiete 
liegen,  

IN ANBETRACHT der Bedeutung der Einhaltung der Gesetze, der Vorschriften sowie der 
Kontroll- und Durchsetzungsmaßnahmen, die von den jeweiligen Küstenstaaten im Einklang 
mit den Bestimmungen des Übereinkommens, des Abkommens von 1980 und des 
vorliegenden Abkommens angenommen wurden, durch die Fischereifahrzeuge zur 
Sicherstellung der Erhaltung und der nachhaltigen Nutzung der lebenden Meeresschätze im 
Skagerrak - 

SIND WIE FOLGT ÜBEREINGEKOMMEN: 
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Artikel 1 

Dieses Abkommen gilt für das Gebiet im Skagerrak, das im Westen durch eine gerade Linie 
eingegrenzt wird, welche durch den Leuchtturm von Hanstholm und den Leuchtturm von 
Lindesnes verläuft, sowie im Süden durch eine gerade Linie, welche durch den Leuchtturm 
von Skagen und den Leuchtturm von Tistlarna verläuft, und innerhalb der Teile der 
Hoheitsgewässer und der angrenzenden Gebiete unter der Fischereigerichtsbarkeit 
Dänemarks, Norwegens und Schwedens liegt, die über die Entfernung von vier Seemeilen (1 
Seemeile = 1,852 m) ab den Basislinien hinausreichen, ab denen die Breite des 
Hoheitsgewässers gemessen wird. 

Artikel 2 

Jede Vertragspartei verpflichtet sich, innerhalb des in Artikel 1 eingegrenzten Gebiets auf der 
Grundlage ihrer Fischereigerichtsbarkeit, in Übereinstimmung mit dem Übereinkommen und 
gemäß ihrer geltenden Gesetze Schiffen unter der Flagge Dänemarks, Norwegens und 
Schwedens den Fischfang nach den einschlägigen Bestimmungen des Abkommens von 1980 
und in Übereinstimmung mit den von den Vertragsparteien vereinbarten Zuteilungen zu 
gestatten  

Artikel 3 

Die Vertragsparteien arbeiten zusammen, um soweit wie möglich harmonisierte Regeln und 
Vorschriften für den Fischfang innerhalb des in Artikel 1 eingegrenzten Gebiets festzulegen. 

Artikel 4 

Die Vertragsparteien kommen überein, einander in Fragen zur Anwendung und zum 
ordnungsgemäßen Funktionieren dieses Abkommens oder im Falle von Streitigkeiten über 
dessen Auslegung zu konsultieren. 

Artikel 5 

Dieses Abkommen lässt andere Abkommen über den Fischfang mit Schiffen einer 
Vertragspartei in Gebieten innerhalb der Fischereigerichtsbarkeit der anderen Vertragspartei 
unberührt.  

Artikel 6 

Unbeschadet Artikel 1 gilt dieses Abkommen einerseits für die Gebiete, in denen der Vertrag 
über die Europäische Union und der Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
angewandt werden, zu den in diesen Verträgen festgelegten Bedingungen und andererseits für 
das Gebiet des Königreichs Norwegen.  

Artikel 7 

Dieses Abkommen tritt an dem Tag in Kraft, an dem die letzte Mitteilung eingeht, dass die 
Vertragsparteien alle für sein Inkrafttreten erforderlichen internen Verfahren abgeschlossen 
haben.  

Artikel 8 
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Dieses Abkommen bleibt bis zum 1. Januar 2022 in Kraft. Wird es nicht von einer 
Vertragspartei mindestens ein Jahr vor Ablauf dieses Zeitraums gekündigt, so verlängert es 
sich um zusätzliche Zeiträume von sechs Jahren, sofern es nicht mindestens ein Jahr vor 
Ablauf eines dieser Sechsjahreszeiträume gekündigt wird.  

Artikel 9 

Dieses Abkommen wird bis zu seinem Inkrafttreten ab dem Tag der Unterzeichnung bis zu 
zwei Jahre vorläufig angewandt. 

Artikel 10 

Dieses Abkommen wird in zwei Urschriften in bulgarischer, spanischer, tschechischer, 
dänischer, deutscher, estnischer, griechischer, englischer, französischer, kroatischer, 
italienischer, lettischer, litauischer, ungarischer, maltesischer, niederländischer, polnischer, 
portugiesischer, rumänischer, slowakischer, slowenischer, finnischer, schwedischer und 
norwegischer Sprache abgefasst; jeder Wortlaut ist gleichermaßen verbindlich. Im Falle eines 
Widerspruchs oder eines Streitfalls gilt die englische Fassung. 
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